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 Veröffentlicht am 24.10.1975

Norm

StGB §127 A

Rechtssatz

Auch dem unmittelbaren Zugri3 des berechtigten Eigentümers bereits entzogene Sachen können im Falle ihrer

späteren Wegnahme zum Nachteil des Diebes Objekt eines neuerlichen Diebstahls sein.

Entscheidungstexte

11 Os 102/75

Entscheidungstext OGH 24.10.1975 11 Os 102/75

13 Os 2/77

Entscheidungstext OGH 24.03.1977 13 Os 2/77

Vgl; Beisatz: Die Berechtigung des Gewahrsinhabers ist für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit des

Gewahrsamsbruches ohne Bedeutung. (T1)
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